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Grundsätzlich tragen gemeinnützige Tä-
tigkeiten seitens der Bevölkerung zu ei-
ner Entlastung der öffentlichen Haushal-
te bei, da Aktivitäten in diesem Bereich
von gemeinnützigen Organisationen über-
nommen werden und eine Bereitstellung
von staatlicher Seite somit entfallen kann.
Gerade in Zeiten knapper Haushaltsmit-
tel gewinnt das bürgerschaftliche Enga-
gement, d.h. politische, soziale, kulturel-
le und gesellige Aktivitäten der Bevölke-
rung, daher an Bedeutung. In Deutsch-
land ist daran gedacht, dieses Engage-
ment stärker zu fördern. Insbesondere
sollen steuerliche Regelungen so gestal-
tet werden, dass das Engagement der
Bevölkerung zunimmt oder weniger stark
behindert wird. Von Interesse ist daher,
wie die Besteuerung gemeinnütziger Or-
ganisationen in anderen Ländern der EU,
in Japan oder den USA geregelt wird. Auf
der Basis eines Vergleichs der Vorschrif-
ten bezüglich der Ertrag-, Erbschaft- und
Schenkungsteuer sowie der Behandlung
von Spenden und Mitgliedsbeiträgen las-
sen sich unter Umständen positive Anre-
gungen für die Umgestaltung der deut-
schen Regelungen finden, so dass dies
insgesamt zu einer Stärkung des bürger-

schaftlichen Engagements führt und die
Leistungsfähigkeit der entsprechenden
Organisationen fördert. Darüber hinaus ist
auch von Interesse, wie die Anerkennung
von gemeinnützigen Organisationen in
den einzelnen Ländern geregelt ist, wie
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe bzw.
Zweckbetriebe behandelt werden oder
welche Administrationsvorschriften zum
Tragen kommen. Für alle Länder werden
daher folgende Punkte untersucht:

• Formen, Arten und Anerkennungs-
prinzipien,

• Abgrenzung zu Stiftungen,
• wirtschaftliche Geschäftsbetriebe bzw.

Zweckbetriebe,
• Besteuerung der laufenden Erträge,
• Spenden und Mitgliedsbeiträge,
• Erbschaft- und Schenkungsteuer,
• Umsatzsteuer,
• Haftungsfragen und
• Administration.

internationalen Vergleich

Anita Dehne

Die Besteuerung gemeinnütziger Organisationen im

Ziel des Gutachtens, das im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen vom Bereich Öffentli-

cher Sektor des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung fertiggestellt wurde, war es, die Besteue-

rung gemeinnütziger Organisationen im internationalen Vergleich darzustellen.1 Im Vordergrund

stand dabei die Untersuchung institutioneller sowie steuerlicher Regelungen für gemeinnützige

Organisationen in den EU-Ländern sowie in Japan und den USA. Neben den Anerkennungsprinzi-

pien von gemeinnützigen Organisationen, der Behandlung von wirtschaftlichen Geschäfts- bzw.

Zweckbetrieben oder Haftungsfragen war insbesondere der Vergleich der Regelungen bezüglich

der Besteuerung der laufenden Erträge, der Erbschaft- und Schenkungsteuer und der steuerlichen

Berücksichtigung von Spenden und Mitgliedsbeiträgen Kernelement des Gutachtens. Insgesamt

lässt sich für die verschiedenen untersuchten Aspekte zum einen eine starke Übereinstimmung

zwischen den betrachteten Ländern feststellen, zum anderen bestehen aber erhebliche Differen-

zen. Deutlich erkennbar sind dabei die unterschiedlichen Rechtstraditionen der untersuchten Län-

der, was einen allgemeinen Vergleich erschwert. So hat sich beispielsweise die deutsche Rechts-

tradition auf Österreich, Luxemburg oder die Niederlande ausgewirkt, dagegen entwickelt sich

das Vereinsrecht erst in den osteuropäischen Ländern. Was die Regelungen für gemeinnützige

Organisationen in Deutschland betrifft, kann grundsätzlich eine weitgehende Übereinstimmung mit

den Vorschriften der Mehrheit der untersuchten Länder festgestellt werden. Darüber hinaus er-

weisen sich die deutschen Regelungen in einzelnen Bereichen als relativ großzügig, wie bei-

spielsweise bei der indirekten Förderung gemeinnütziger Tätigkeiten in Form der so genannten

»Übungsleiterpauschale«.

1 Der Aufsatz stützt sich auf P. Friedrich, A. Kalt-
schütz, Ch.W. Nam, R. Parsche, und D. Wellisch,
Die Besteuerung gemeinnütziger Organisationen
im internationalen Vergleich, ifo Forschungsbericht
24, ifo Institut, München 2005. Eine ausführliche
Darstellung und die verwendeten Quellen sind dort
zu finden.
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Formen, Arten und Anerkennungsprinzipien

Große Übereinstimmung lassen sich bei den Formen, Ar-
ten und Anerkennungsprinzipien von gemeinnützigen Orga-
nisationen bzw. von gemeinnützigen Vereinen2 erkennen.
Diese Vereine können rechtsfähig oder nicht rechtsfähig sein,
wobei in allen Rechtssystemen beide Formen vorkommen.
Rechtsfähige Vereine sind juristische Personen, die durch
einen notariellen Akt gegründet werden, wobei sich jedoch
nicht immer ein gleich hohes Maß an Rechtsfähigkeit er-
gibt. In manchen Ländern wie in Deutschland ist die Rechts-
fähigkeit praktisch unbegrenzt, solange die betreffende Kör-
perschaft im Rahmen ihrer Satzung handelt. In anderen Län-
dern hingegen kann die Rechtsfähigkeit stark eingeschränkt
sein. So bedarf es in manchen Ländern einer ausdrückli-
chen Genehmigung der zuständigen staatlichen Stelle (z.B.
in Belgien), oder der Verein muss anerkannt sein (z.B. in
Italien), damit er Schenkungen oder Zuwendungen erhal-
ten bzw. Grundvermögen besitzen darf. Die gesetzlichen
Vorschriften betonen die Gemeinnützigkeit.

Die Vorschriften hinsichtlich der Gründungsmitglieder sind
dagegen eher unterschiedlich. Sie reichen von mindestens
zwei Gründungsmitgliedern (z.B. in Österreich) bis zu 20 (bei-
spielsweise in Frankreich sowie in Griechenland). Auch in
Bezug auf die Staatsangehörigkeit differieren die Vorschrif-
ten: So sieht die Mehrheit der untersuchten Staaten keine
speziellen Vorschriften bezüglich der Nationalität der Grün-
dungsmitglieder oder der Mitglieder schlechthin vor (in
Deutschland, Dänemark, Frankreich, Finnland, Griechen-
land, Luxemburg, den Niederlanden und Zypern). In ande-
ren Ländern (Belgien, Irland und Schweden) dagegen be-
stehen Einschränkungen in Bezug auf die Nationalität der
Mitglieder oder Vorstände.

Unter dem Aspekt der steuerlichen Förderung ist die Ab-
grenzung der Gemeinnützigkeit von großer Bedeutung. Es
gibt zahlreiche Länder, die eine relativ weit gefasste Vor-
stellungen hinsichtlich der Gemeinnützigkeit haben, wie z.B.
Deutschland, aber auch Finnland, Griechenland, Irland, Ja-
pan, Luxemburg, Österreich, Polen, Slowenien, Spanien,
Tschechien, Ungarn, das Vereinigte Königreich und die USA.
In der Regel sind dann steuerliche Begünstigungen auf die
gemeinnützigen Vereine im Allgemeinen anzuwenden. Da-
gegen müssen in anderen Ländern (in Belgien, Dänemark
und Frankreich) gemeinnützige Organisationen vorweg ein
Anerkennungsverfahren bzw. eine staatliche Registrierung
durchlaufen, um steuerliche Vergünstigungen zu erhalten.
Auch ausländische Vereine, die sich registrieren lassen, ge-
nießen dann in Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Lett-
land, den Niederlanden und Zypern die gleichen Vergünsti-
gungen wie inländische Einrichtungen. 

Abgrenzung zu Stiftungen

Die Abgrenzung zu Stiftungen ist in der Regel dadurch ge-
geben, dass bei gemeinnützigen Vereinen die Mitgliedschaft
von Personen im Vordergrund steht. Bei Stiftungen handelt
es sich um Rechtssubjekte, die keine Mitglieder haben und
denen ein Vermögen untersteht. Geführt werden sie von ei-
genständigen Vorständen bzw. Treuhändern. In der Regel
wird bei der Gründung einer Stiftung überprüft, ob das Ver-
mögen zur Erreichung der Stiftungsziele ausreichend ist.
Dies verdeutlicht die zentrale Bedeutung des Vermögens bei
Stiftungen. Es gibt allerdings auch Länder, wie beispiels-
weise Finnland, in denen zwischen gemeinnützigen Verei-
nen und Stiftungen nicht unterschieden wird.

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe bzw. 
Zweckbetriebe

Weitgehende Übereinstimmung besteht wieder bei der Fra-
ge der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe bzw. Zweckbe-
triebe. In der Regel darf ein gemeinnütziger Verein ohne Ver-
lust von Steuervergünstigungen einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb unter den Voraussetzungen betreiben, dass
dies in der Satzung vorgesehen und als wirtschaftlich un-
bedeutend zu betrachten ist. Zugleich muss diese Tätig-
keit direkt an die Zielsetzungen des Vereins gebunden sein
und darf nicht lediglich dazu dienen, die allgemeine Finanz-
lage der Organisation zu verbessern. Weiterhin ist zu be-
achten, dass keine Gewinne ausgeschüttet werden dürfen.
Auch sind die allgemein geltenden Wettbewerbsregeln un-
ter Berücksichtigung der Besonderheiten des Sektors zu
beachten. 

Zweckbetriebe werden in allen Ländern akzeptiert, ohne
dass die Steuerfreiheit im eigentlichen gemeinnützigen Be-
reich verloren geht. Ein Zweckbetrieb liegt dann vor, wenn
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb dazu dient, die gemein-
nützigen Zwecke des Vereins zu verwirklichen, und diese
nur durch einen solchen Betrieb erreicht werden können. 

Besteuerung der laufenden Erträge3

Bei der Besteuerung der laufenden Erträge ist in der Regel
die Körperschaftsteuer relevant. Gemeinnützige Vereine sind
im Allgemeinen im Rahmen ihrer eigentlichen Zwecktätig-
keit von dieser Steuer befreit. Dies ist grundsätzlich in den
Ländern der Fall, die auch die Gemeinnützigkeit sehr weit
fassen (wie in Deutschland, aber auch in Dänemark, Est-
land, Finnland und Griechenland). Manche Länder, wie z.B.
Frankreich, Belgien, Portugal und andere Länder mit einer

2 Im Weiteren wird der Begriff Verein benutzt, auch wenn in einigen Län-
dern Vereine in der in Deutschland üblichen Abgrenzung nicht vorgefun-
den werden.

3 Die speziellen Regelungen in den einzelnen Ländern bezüglich der
Besteuerung der laufenden Erträge können der Synopse entnommen
werden.
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Liste für spezielle Vereine, sehen lediglich die besonders an-
erkannten oder in einer Liste extra registrierten gemeinnüt-
zigen Vereine als steuerlich begünstigt an. Es gibt aber auch
den Fall, dass gemeinnützige Vereine grundsätzlich steuer-
pflichtig sind, sich aber befreien lassen können (beispiels-
weise in Finnland). In Belgien ist an Stelle der Körperschaft-
steuer eine besondere Steuer für juristische Personen zu
entrichten, die auf Immobilien- und Kapitalerträge entfällt. 

Wird neben der gemeinnützigen zusätzlich eine erwerbswirt-
schaftliche Tätigkeit ausgeübt, so ist diese grundsätzlich
steuerpflichtig, wobei innerhalb gewisser Grenzen eine Be-
freiung von der Körperschaftsteuer vorliegen kann (in
Deutschland und Frankreich). 

Neben der allgemeinen gewerblichen Tätigkeit können die
Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Kapi-
tal und Veräußerungsgewinne eine besondere Rolle spie-
len. In vielen Staaten sind diese Erträge wie in Deutschland
steuerfrei, so in Griechenland, Irland, Japan, Luxemburg,
Österreich, Polen, Schweden, Tschechien und im Verei-
nigtem Königreich. Eine Steuerpflicht besteht dagegen in
Ländern wie Frankreich (lediglich Erträge aus französischen
Aktien sind steuerfrei), Italien, aber auch Litauen. Je nach
Ertragsart können dabei differenzierte Vorschriften zur An-
wendung kommen. So unterliegen in Belgien Immobilien-
und Kapitalerträge der Sondersteuer für juristische Perso-
nen, während Veräußerungen steuerfrei bleiben. Finnland
sieht grundsätzlich eine Steuerfreiheit für Erträge aus Im-
mobilien vor, wenn diese für den gemeinnützigen Zweck
verwendet werden, ansonsten kommt ein ermäßigter Satz
zur Anwendung. In Ungarn sind Kapitalerträge steuerfrei,
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung unterliegen
aber der Besteuerung.

In einigen der untersuchten Länder gibt es neben der Kör-
perschaftsteuer noch die Gewerbesteuer oder Kommunal-
steuern, die den Gemeinden zu Gute kommen. Sofern die
gemeinnützigen Vereine bei der Körperschaftsteuer eine Be-
günstigung erfahren, gilt diese Regelung auch im Rahmen
der Gewerbesteuer oder der Kommunalsteuern. Dies trifft
für Deutschland zu, aber auch für Frankreich, Luxemburg,
Österreich (Kommunalsteuer) und Ungarn. 

Neben diesen Vorschriften findet man in einigen Ländern zu-
sätzlich einkommensteuerliche Regelungen zur Förderung
gemeinnütziger Tätigkeit. Grundsätzliches Ziel dieser Re-
gelungen ist es, spezielle Tätigkeiten von Dritten bei gemein-
nützigen Vereinen steuerlich zu begünstigen. In Deutschland
existiert beispielsweise eine so genannte »Übungsleiterpau-
schale« in Höhe von 1 848 €. Bis zu diesem Betrag bleiben
Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit als Übungsleiter,
Erzieher, Betreuer, aus nebenberuflichen künstlerischen Tä-
tigkeiten, aber auch aus der nebenberuflichen Pflege, wenn
diese Tätigkeit der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger

oder kirchlicher Zwecke dient, steuerfrei. In Frankreich wer-
den bei ehrenamtlichen Tätigkeiten für anerkannte bzw. in
besonderen Bereichen aktive Vereine angefallene Spesen
dergestalt begünstigt, dass die Kosten für den Kauf von Gü-
tern oder Dienstleistungen zugunsten des Vereins bzw. Fahr-
ten mit dem eigenen PKW für den Verein steuerlich berück-
sichtigt werden können. Für die Nutzung des eigenen PKW
für den Verein werden pro Kilometer 0,26 € angesetzt. Auch
in den Niederlanden sind Kosten aus Fahrten mit dem ei-
genen PKW berücksichtigungsfähig (0,18 € pro km), die im
Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit angefal-
len sind. Österreich sieht ebenfalls eine Pauschalierung der
Fahrtkosten sowie des Verpflegungsaufwands vor.

Spenden und Mitgliedsbeiträge4

Betrachtet man die möglichen Steuerermäßigungen für
Spender, so zeigt sich, dass die Regelungen in den einzel-
nen Staaten stark differieren. Eine Gruppe von Ländern –
Deutschland, Italien, Österreich, Polen, Tschechien, Ungarn,
das Vereinigte Königreich, Japan und die USA – räumt bei
Spenden an gemeinnützige Vereine im Sinne einer weit ge-
fassten Definition Steuerermäßigungen ein. Andere Länder
verlangen, dass die Vereine in bestimmten Bereichen des
Gemeinwohls tätig sind oder einen gewissen Sonderstatus
innehaben, in dem Sinne, dass sie besonders anerkannt
und/oder registriert sind. Hierunter fallen Staaten wie z.B.
Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Lettland, die Nie-
derlande, Portugal und Spanien. 

Manche Länder wie beispielsweise Finnland lassen bei Spen-
den von natürlichen Personen keine steuerliche Begünsti-
gung zu; nur juristische Personen können in Finnland Spen-
den steuerlich geltend machen. Auch in Irland kommt eine
ähnliche Regelung zur Anwendung: Eine natürliche Person
kann lediglich aus versteuertem Einkommen spenden, wo-
bei die Charity5 aber die entrichtete Einkommensteuer vom
Staat zurückfordern kann. Hingegen kann bei der Spende
einer juristischen Person direkt eine Vergünstigung in Höhe
der auf die Spende entfallenden Körperschaftsteuer geltend
gemacht werden. In Schweden gibt es generell für Spen-
der keinerlei Begünstigungen.

Besonders restriktiv sind im Allgemeinen die steuerlichen
Vorschriften für ausländische gemeinnützige Vereine ge-
staltet. In bestimmten Mitgliedstaaten der EU werden nur
Spenden an im Inland anerkannte bzw. registrierte auslän-
dische Vereine steuerlich begünstigt. Hierzu zählen Staaten
wie Italien, Litauen und die Niederlande. Lediglich Österreich
sieht für gemeinnützige Vereine aus anderen EU-Ländern

4 Die speziellen Regelungen in den einzelnen Ländern bezüglich Spenden
und Mitgliedsbeiträge können der Synopse entnommen werden.

5 Der Begriff »Charity« umfasst im irischen Recht alle gemeinnützigen Orga-
nisationsformen.
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den gleichen Status wie für inländische vor, auch wenn die-
se Vereine keinen Sitz im Inland haben. In den USA kom-
men zwar generell ebenfalls nur inländische gemeinnützige
Organisationen in den Genuss steuerlich absetzbarer Spen-
den, da aber mit Kanada, Mexiko und Israel Steuerabkom-
men bestehen, können Spenden an gemeinnützige Orga-
nisationen mit Sitz in diesen Ländern ebenfalls steuerlich be-
rücksichtigungsfähig sein. Keinerlei steuerliche Begünsti-
gungen bei Spenden an einen gemeinnützigen Verein mit
Sitz im Ausland kommen in Finnland, Irland, Luxemburg und
im Vereinigten Königreich zur Anwendung. Die deutsche Re-
gelung ist in Bezug auf direkte Spenden an gemeinnützige
Vereine mit Sitz im Ausland zwar ebenfalls ähnlich restriktiv
ausgelegt wie die steuerlichen Vorschriften bei einem gro-
ßen Teil der untersuchten Länder, bezüglich der Begünsti-
gung inländischer Vereine mit gemeinnützigen Tätigkeiten
im Ausland ist aber eine indirekte Lösung vorgesehen: Sieht
die Satzung nämlich eine Verwendung der Mittel im Ausland
vor oder handelt es sich um einen Förderverein, dessen Sat-
zung Auslandstätigkeiten berücksichtigt, so werden Spen-
den an derartige Vereine ebenfalls steuerlich begünstigt.

Nicht steuerlich absetzbar sind normalerweise Mitglieds-
beiträge. Ausdrücklich festgelegt ist dies z.B. in Finnland,
Luxemburg, Österreich, Polen und Schweden. Allerdings ist
in vielen Ländern eine Berücksichtigung teilweise möglich
(z.B. in Irland, Japan und der Slowakei). Auch in Deutsch-
land und Frankreich sind Vorschriften zu finden, dass Mit-
gliedsbeiträge an gewisse besondere gemeinnützige Verei-
ne als (zumindest zum Teil) steuerlich abzugsfähig angese-
hen werden.

Im Gegensatz zu Geldspenden besteht bei der Bewertung
von Sachspenden und Dienstleistungen ein gewisses Pro-
blem. Während bei Sachspenden in Deutschland der tat-
sächliche Wert angesetzt wird, kommt bei Zuwendungen
in Form von Betriebsvermögen der Teilwertansatz zur An-
wendung. Dagegen können Dienstleistungen in Deutsch-
land nur bei eindeutigem Rechtsanspruch auf Ersatz der
Aufwendungen als freiwillige Spende anerkannt werden. In
Österreich wird bei Sachspenden der gemeine Wert des
Wirtschaftsgutes angesetzt; die USA verwenden hierfür den
Verkehrswert zum Zeitpunkt der Zuwendung. 

Erbschaft- und Schenkungsteuer6

Die steuerlichen Vorschriften bezüglich der Erbschaft- und
Schenkungsteuer differieren ebenfalls erheblich. Zwar kann
jeder frei sein Vermögen ganz oder teilweise einem Verein
vermachen, aber manche Staaten haben hier restriktive Re-
geln in dem Sinne erlassen, dass lediglich Vereine mit be-

sonderer Anerkennung oder Registrierung bzw. einer be-
sonderen Bewilligung durch staatliche Stellen (z.B. in Ita-
lien) berechtigt sind, Zuwendungen zu erhalten. Hat der Ver-
ein nur eine beschränkte Rechtsfähigkeit, so ist die Son-
dergenehmigung der Normalfall. 

Letztwillige Zuwendungen sind in verschiedenen Ländern
wie Estland, Italien, Lettland, Malta, Portugal, Slowakei,
Schweden (seit Anfang 2005) und Zypern nicht steuerpflich-
tig. In einigen Staaten wie in Deutschland, aber auch in Po-
len und im Vereinigten Königreich sind letztwillige Zuwen-
dungen an gemeinnützige Vereine sowohl aus der Sicht
des Empfängers als auch des Erblassers steuerfrei. 

Grundsätzlich befreit sind inländische gemeinnützige Ver-
eine (zum Teil nur besonders anerkannte) als Empfänger
auch in Belgien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Ja-
pan, Spanien, Tschechien, Ungarn und den USA (Schen-
kungen sind auf Bundesebene steuerfrei, auf Staatenebe-
ne ist dies ebenfalls möglich). Sachzuwendungen und Geld-
forderungen (Schenkungen in Geldform) an einen gemein-
nützigen Verein bleiben in Österreich steuerfrei, wenn die
Verwendung für den begünstigten Zweck gesichert ist.
Frankreich erhebt normalerweise Erbschaftsteuer von Ver-
einen, lediglich bei den in besonderen Bereichen tätigen Ver-
einen bleiben Zuwendungen steuerfrei. Auch die Nieder-
lande verlangen Erbschaft- und Schenkungsteuer, wobei für
gemeinnützige Vereine Freistellungsbeträge gewährt wer-
den.

Nur wenige Länder wenden in Bezug auf ausländische ge-
meinnützige Vereine die gleichen steuerlichen Begünstigun-
gen an wie gegenüber inländischen Vereinen. Belgien und
Österreich lassen beispielsweise die Verfolgung steuerbe-
günstigter Zwecke auch im Ausland als Begünstigungstat-
bestand zu. In Deutschland bleiben Zuwendungen an ge-
meinnützige Vereine im Ausland nur dann steuerbefreit, wenn
die Verwendung für gemeinnützige Zwecke gewährleistet
ist, d.h. dies beispielsweise durch eine Behörde des auslän-
dischen Staates abgesichert ist. Hingegen fordern andere
Staaten wie z.B. Frankreich von den ausländischen gemein-
nützigen Vereinen, dass sie die Anerkennung der Gemein-
nützigkeit nach inländischem Recht beantragen. In Grie-
chenland gilt die Steuerbefreiung vorbehaltlich des Grund-
satzes der Gegenseitigkeit auch für alle ausländischen ju-
ristischen Personen mit denselben Eigenschaften hinsicht-
lich des gegebenenfalls in Griechenland zu erbenden Ver-
mögens. 

Nicht steuerpflichtig ist der Zuwendende oder Geber in
Frankreich, Griechenland, Irland, Japan, Luxemburg, den
Niederlanden, Österreich, Tschechien und Ungarn. Dage-
gen wird in Belgien auf der Ebene des Gebers eine Nach-
lass- oder Schenkungsteuer erhoben, wobei ermäßigte Sät-
ze zur Anwendung kommen. Auch in den USA muss der

6 Die speziellen Regelungen in den einzelnen Ländern bezüglich der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer können der Synopse entnommen werden.
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Geber bei Zuwendungen von Todes wegen eine Nachlass-
steuer zahlen. Schenkungen werden in Spanien wie Spen-
den behandelt, d.h. sie können bis zu einer gewissen Gren-
ze bei der Ermittlung der Steuer berücksichtigt werden. In
Finnland können nur juristische Personen Zuwendungen teil-
weise steuerlich geltend machen.

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), die Steuerumge-
hungsmöglichkeiten bzw. eine Doppelbesteuerung bei der
Erbschaft- und Schenkungsteuer vermeiden sollen, gibt es
derzeit nur sehr wenige. Deutschland hat derartige Abkom-
men nur mit Dänemark, Griechenland, Österreich, Schwe-
den und den USA abgeschlossen. Bei grenzüberschreiten-
den Zuwendungen mit anderen Staaten der EU besteht da-
her in diesem Bereich Unklarheit.

Umsatzsteuerlich relevante Regelungen

Die umsatzsteuerlich relevanten Regelungen zeigen eine
starke Übereinstimmung. Zurückgeführt werden kann dies
auf die »Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie« (Sechste Richt-
linie 77/388/EWG vom 17. Mai 1977). Nach Artikel 13 Teil A
Absatz 1 dieser Richtlinie sind die Mitgliedstaaten verpflich-
tet, »bestimmte dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten« von
der Mehrwertsteuer zu befreien. Dazu zählen viele Tätigkei-
ten, mit denen gemeinnützige Vereine in ihrem Zweckbe-
reich befasst sind, so z.B. Krankenhaus- und ärztliche Heil-
behandlung, eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Si-
cherheit sowie mit Kinder- und Jugendbetreuung verbun-
dene Dienstleistungen und Lieferungen von Gegenständen
oder die Erziehung und Ausbildung von Kindern und Ju-
gendlichen. Eine Umsatzsteuerpflicht besteht allerdings dann
für gemeinnützige Vereine, wenn deren Einkünfte aus wirt-
schaftlicher Geschäftstätigkeit stammen, wobei die Defini-
tionen und insbesondere die Umsatzgrenzen, ab denen die
Steuerpflicht einsetzt, unterschiedlich sein können. 

Haftungsfragen

Die Haftungsmodalitäten sind abhängig von der rechtlichen
Form eines gemeinnützigen Vereins. Bei Vereinen mit privat-
rechtlichem Charakter ist die Haftung des Vorstands als pro-
blematisch einzustufen. Hier können sich Gläubiger an die
Vorstandsmitglieder halten, wenn der privatrechtlich aus-
gerichtete gemeinnützige Verein seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht mehr nachkommen kann. 

Dagegen haftet der eingetragene, offiziell anerkannte Ver-
ein als juristische Person mit seinem Vermögen für die Hand-
lungen des Vorstands. Lediglich dann, wenn der Vorstand
vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, also beispielswei-
se falsche Spendenbescheinigungen ausstellt oder veran-
lasst, dass die Zuwendungen nicht für den angegebenen

Zweck verwendet werden, haften die Mitglieder des Vor-
stands privat für den von ihnen angerichteten Schaden. Dies
ist der Regelfall bei den untersuchten Ländern.

Administration

In der Regel sind das Finanzamt, das Amtsgericht, ein Mi-
nisterium bzw. eine regionale/kommunale Behörde oder ei-
ne Kommission für die Aufbewahrung der Satzung (oft auch
für das Mitgliederverzeichnis) zuständig. Auch ist die Aner-
kennung als besonders gemeinnützige Organisation bzw.
die Registrierung in einer Liste, verbunden mit steuerlichen
Vorteilen, ein Akt, der von Verwaltungsbehörden vorgenom-
men und dementsprechend auch überprüft wird. In Deutsch-
land entscheidet das Finanzamt über die Anerkennung des
Vereins als steuerbegünstigte Körperschaft. Hingegen ist
z.B. in Frankreich das Innenministerium zuständig, und in
Estland entscheidet letztendlich die Regierung über die Ein-
tragung. 

Was die Rechnungslegung betrifft, so sind die Regeln
grundsätzlich so, dass von den gemeinnützigen Vereinen
im Allgemeinen oder auch kleineren Vereinen nur einfache
Aufzeichnungen, also eine Einnahmen-Ausgabenrechnung
verlangt wird. Hingegen müssen anerkannte oder beson-
ders registrierte bzw. große Vereine mit steuerlichen Be-
günstigungen genaue Aufzeichnungen über ihre Einnah-
men und insbesondere über ihre Ausgaben vorlegen. Des-
halb wird für diese Vereine häufig auch die doppelte Buch-
führung verlangt, um den Kontrollanforderungen gerecht
zu werden. Wenn Zweckbetriebe oder Geschäftsbetrieb
bestehen, sind getrennte Aufzeichnungen erforderlich. Die
Pflicht zur Veröffentlichung ist unterschiedlich geregelt. In
einigen Ländern wie beispielsweise in Irland oder Luxem-
burg besteht nicht nur eine Informationspflicht gegenüber
der entsprechenden Aufsichtsbehörde wie dem Finanz-
amt, sondern es ist darüber hinaus eine allgemeine Veröf-
fentlichung vorgeschrieben. 

Fazit

Bei diesem internationalen Vergleich der Besteuerung ge-
meinnütziger Organisationen zeigt sich, dass die unterschied-
lichen Rechtstraditionen der untersuchten Länder deutlich
erkennbar sind. Dies erschwert einen Vergleich der Rege-
lungen, zumal auch die hinter den Vereinsregelungen ste-
henden Rechtssysteme unterschiedlicher Gestalt sind. Ins-
gesamt lassen sich aber innerhalb der untersuchten Län-
der Gruppen bilden, in denen die Regelungen bezüglich
gemeinnütziger Vereine relativ ähnlich gestaltet sind. So hat
die deutsche Rechtstradition Einfluss auf die Regelungen
in Österreich, Luxemburg und den Niederlanden genom-
men. Ähnliche Ausprägungen hat das Vereinsrecht auch in
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den skandinavischen Ländern. Die belgischen Vorschriften
sind stark an die Frankreichs angelehnt. Darüber hinaus ist
ein Vereinsrecht mit angelsächsischem Hintergrund zu fin-
den (Vereinigtes Königreich, Irland, Malta und Zypern). In den
osteuropäischen Ländern befindet sich das bürgerschaftli-
che Engagement derzeit im Aufbau. Ausgehend von Fonds
und sozialistischen Organisationen entwickelt sich hier das
Vereinsrecht. Gerade in jüngster Zeit sind in diesen Län-
dern auch zahlreiche Neuregelungen bezüglich Vereine er-
lassen worden.

Bezogen auf die deutschen Vorschriften lässt sich feststel-
len, dass diese im Allgemeinen mit den Regelungen der
Mehrheit der untersuchten Länder übereinstimmen. In man-
chen Bereichen sind die deutschen Regelungen zudem re-
lativ großzügig gestaltet: Zum einen was die steuerlich rele-
vante Abgrenzung der Gemeinnützigkeit betrifft, zum an-
deren aber auch in Bezug auf die Spendenregelung bei er-
brachten Dienstleistungen für gemeinnützige Vereine und
bei der indirekten Förderung der gemeinnützigen Tätigkeit
durch die »Übungsleiterpauschale«. Auch die Erbschaft- und
Schenkungsteuerregelung ist gegenüber ausländischen ge-
meinnützigen Vereinen relativ offen gestaltet. Unter die Be-
freiungen von der Erbschaft- und Schenkungsteuer fallen
nicht nur inländische gemeinnützige Vereine, sondern auch
ausländische gemeinnützige Verein, wenn die Vorausset-
zungen des § 13 Abs. 1 Nr. 17 Buchst. c ErbStG gegeben
sind, d.h. wenn die Zuwendungen im Ausland für gemein-
nützige Zwecke verwendet werden und dies als gesichert
anzusehen ist. 
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